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Zusammenfassung: 

Nutzerinnen und Nutzer, die Webseiten außerhalb des BA-Angebotes aufrufen 
oder den Bewerbungs-PC nutzen, sind zu registrieren.  
Das Verfahren zur personenbezogenen Nutzerregistrierung und zur 
Speicherung der Zugriffsdaten auf das Internet wird aktualisiert und ist 
verbindlich vorgegeben. 

1. Ausgangssituation 

Um den rechtlichen Bestimmungen des Strafgesetzbuches, den Anforderungen des 
Datenschutzes und den Regelungen der IT-Sicherheit Rechnung zu tragen sind 
Nutzerinnen und Nutzer der von der BA zur Selbstinformation bereitgestellten 
Internetarbeitsplätze (S-IT-AP) dann zu registrieren, wenn sie Webseiten außerhalb 
des BA-Angebotes aufrufen möchten. Für die Nutzung des Bewerbungs-PC ist 
immer eine Registrierung erforderlich. 

Das Verfahren zur personenbezogenen Nutzerregistrierung an den S-IT-AP und die 
Speicherung der Zugriffsdaten auf das Internet sind bereits geregelt. Wie bisher ist 
eine anonyme Nutzung der Internetarbeitsplätze möglich, wenn die unmittelbaren 
Angebote der BA und der von der BA freigegebenen Seiten externer Anbieter 
aufgerufen werden. Veränderte Verfahren von externen Anbietern in ihren 
Internetangeboten führen dazu, dass die Freigabe dieser Angebote durch die BA 
zunehmend eingeschränkt werden muss. 

Mit Umsetzung der BiZ-Neukonzeption werden zusätzlich internetfähige 
Bewerbungs-PC ohne Speicherungsmöglichkeiten installiert, an denen auch 
professionelle Bewerbungsunterlagen erstellt werden können. 

2. Auftrag und Ziel 



Die Nutzung der Internetangebote ist an den S-IT-AP und an den Bewerbungs-PC 
möglich. Für Internetangebote, die über das BA-Angebot hinausgehen, ist eine 
Registrierung mit personenbezogenen Daten der Nutzerin bzw. des Nutzers 
zwingend notwendig.  
An den Bewerbungs-PC können unabhängig von der Internetnutzung persönliche 
Daten z. B. zum Erstellen von Bewerbungsunterlagen eingegeben werden. Diese 
persönlichen Daten werden nicht auf dem PC gespeichert und beim Verlassen der 
Anwendung komplett gelöscht. Der Bewerbungs-PC ist nur mit einer 
Nutzerregistrierung zugänglich. 

Die Nutzerregistrierung setzt das Einverständnis der Nutzerinnen bzw. Nutzer zu den 
Nutzungsbedingungen und zur Aufbewahrung personenbezogener Daten für die 
Dauer von 6 Monaten voraus. 

Getrennt von der Aufbewahrung der erforderlichen Einverständniserklärung werden 
die Zugriffsdaten (Benutzerkennung) der Nutzerinnen und Nutzer auf das Internet für 
die Dauer von 6 Monate anonym gespeichert. Bei nachhaltigen Verstößen gegen die 
Nutzungsbedingungen oder bei Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden können die 
Daten über die Benutzerkennung zusammengeführt und damit die Person identifiziert 
werden. 

Das Verfahren der personenbezogenen Nutzerverwaltung (Nutzerregistrierung) ist in 
der Anlage 1 verbindlich und ausnahmslos geregelt. Die erforderlichen Vordrucke zur 
Nutzerregistrierung sind den Anlagen 2 und 3 zu entnehmen und sind verbindlich 
und ausnahmslos in dieser Form zu nutzen. 

3. Einzelaufträge 

Die Regionaldirektionen 

 unterstützen die Agenturen für Arbeit und die gemeinsamen Einrichtungen in 
ihrem Bezirk bei der Befähigung des Betreuungspersonals zur 
Nutzerregistrierung an den S-IT-AP und den Bewerbungs-PC im BiZ, in den 
Geschäftsstellen und in den gemeinsamen Einrichtungen 

 halten das neue Verfahren nach 
 halten die Löschung aller Listen mit personenbezogenen Daten nach 

Die Agenturen für Arbeit 

 stellen ab sofort die Aufnahme von personenbezogenen Daten in (die 
vorhandenen) Excel-Listen ein 

 bereinigen entsprechend den Vorschriften die vorhandenen Listen mit 
personenbezogenen Daten und löschen diese Listen spätestens nach einer 
Übergangszeit von 6 Monaten 

 stellen sicher, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Betreuungspersonal) für die Aufgabe entsprechend befähigt werden 

 setzen diese HEGA und das Verfahren gemäß Anlage 1 um 
 wenden ausschließlich die Vordrucke gemäß Anlage 2 und 3 an 
 stellen sowohl die Aufbewahrung als auch die Entsorgung der 

Einwilligungserklärungen jeweils unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicher 



Die gemeinsamen Einrichtungen 

 stellen sicher, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Betreuungspersonal ) für die Aufgabe entsprechend befähigt werden 

 setzen diese Geschäftsanweisung und das Verfahren gemäß Anlage 1 um 
 wenden ausschließlich die Vordrucke laut Anlage 2 und 3 an 
 stellen sowohl die Aufbewahrung als auch die Entsorgung der 

Einwilligungserklärungen jeweils unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicher 

Gez. Unterschrift 

Anlagen 

1. Verfahren der personenbezogenen Nutzerverwaltung (Nutzerregistrierung) 
2. Vordruck Einwilligungserklärung ( PDF, 87,6 KB) 
3. Vordruck Benutzerkennung mit Nutzungsbedingungen ( PDF, 39,5 KB) 

/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Weisungen/Uebergreifendes/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI667099
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdcz/~edisp/l6019022dstbai667119.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI667115
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdkz/~edisp/l6019022dstbai667120.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI667126

	Unbenannt
	HEGA 06/14 
	Zusammenfassung: 
	1. Ausgangssituation 
	2. Auftrag und Ziel 
	3. Einzelaufträge 





Verfahren der personenbezogenen 
Nutzerverwaltung (Nutzerregistrierung) 


Anlage 1 der HEGA 06/14 - 01 - Personenbezogene Nutzerregistrierung an den 
SIE-PC und Bewerbungs-PC 


Mit HEGA vom 20.06.2014 ist die personenbezogene Nutzerverwaltung für alle 
anmeldepflichtigen Internetseiten an den Internetarbeitsplätzen (S-IT-AP) zur 
Selbstinformation und für den Bewerbungs-PC aktualisiert und verbindlich geregelt.  
Wie bisher können die unmittelbaren Angebote der BA sowie die zentral 
freigegebenen Internetseiten ohne Registrierung genutzt werden. 


Für die Nutzung aller weiteren Internetangebote und für die Nutzung des 
Bewerbungs-PC ist eine Registrierung zwingend erforderlich. Diese Registrierung 
setzt das Einverständnis zu den Nutzungsbedingungen und zur Aufbewahrung 
personenbezogener Daten voraus. Die dazu erforderlichen Vordrucke zur 
Nutzerregistrierung sind verbindlich vorgegeben und einzusetzen. 


Verfahren 


1. Der Vordruck Einwilligungserklärung (Anlage 2) - auf dessen Rückseite die 
Nutzungsbedingungen aufgeführt sind - wird in eigener Regie vor Ort 
vervielfältigt und liegt in ausreichender Anzahl an der Infotheke im BiZ oder an 
den S-IT-AP und Bewerbungs-PC in den Geschäftsstellen, den Jobcentern 
und BiZ-MOBIL zur Selbstbedienung aus. 


2. Nutzerinnen und Nutzer, die Internetangebote, die über das BA Angebot 
hinausgehen oder den Bewerbungs-PC nutzen wollen, füllen die 
Einwilligungserklärung (Anlage 2) selbst komplett mit Ort, Datum und 
Unterschrift aus. 


3. Nach Rückgabe des Vordrucks an das Betreuungspersonal überprüft dieses 
die Angaben und die Unterschrift der Nutzerin/des Nutzers anhand 
eindeutiger, gültiger Papiere mit Lichtbild (z.B. Personalausweis, 
Führerschein, Schülerausweis, etc.) Unvollständige oder falsche Angaben 
führen zum Ausschluss. 


4. Nach erfolgreicher und eindeutiger Identifikation der Nutzerin bzw. des 
Nutzers wird vom Betreuungspersonal die persönliche BiZ-Kennung (Anlage 
3) am Mitarbeiterarbeitsplatz generiert und mit den Nutzungsbedingungen 
über den zugehörigen Drucker ausgedruckt. Diese BiZ-Kennung wird 
tagaktuell individuell generiert und ist nur für diesen einen Tag gültig. Sie 
beinhaltet den Benutzernamen und das individuelle Passwort. Anschließend 
überträgt das Betreuungspersonal ausschließlich den Benutzernamen aus der 
BiZ-Kennung auf die Einwilligungserklärung (Anlage 2), ergänzt Ort und 
Datum und bestätigt per Unterschrift die erfolgte Identifizierung. 


5. Erst dann wird die BiZ-Kennung mit den Nutzungsbedingungen (Anlage 3) 
der Nutzerin bzw. dem Nutzer übergeben. 


6. Die Einwilligungserklärung (Anlage 2) wird anschließend in einem Tages- 
bzw. Monatsordner unter datenschutzrechtlichen Bedingungen (verschlossen 
bzw. nicht zugänglich) für die Dauer von 6 Monaten aufbewahrt. Auf Wunsch 







kann der Nutzerin bzw. dem Nutzer eine Kopie angefertigt und ausgehändigt 
werden. 


7. Nach Ablauf der 6 Monate ist die Einwilligungserklärung in einen 
Datenschutzcontainer zu entsorgen. 


Stand 20.06.2014 








Anlage 3 zur HEGA Nutzerregistrierung vom 20.06.2014/GA 12/2014 
 


Nutzung des Internetarbeitsplatzes der Bundesagentur für Arbeit 
 


 
Bitte sorgfältig aufbewahren und vor Missbrauch schützen. 
 
 


Benutzerkennung 
 
 


   ____________________________ (durch Personal auszufüllen) 
     Hinweis: Die Kennung ist für einen Tag gültig. 
 


Passwort 
 
 


   ____________________________ (durch Personal auszufüllen) 
      
 


 
 
 
Nutzungsbedingungen für Informationsarbeitsplätze mit Internetzugang (S-IT-AP) und Bewerbungs-PC der Bundesagentur für 
Arbeit (BA)  
1. Geltungsbereich  
(1) Die BA stellt Bürgerinnen und Bürgern IT-Arbeitsplätze mit Internetzugang zur Selbstinformation (S-IT-AP) über den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt und Bewerbungs-PC zur Verfügung, 
(2) Die Nutzungsbedingungen gelten für alle S-IT-AP und Bewerbungs-PC, die von der BA  in den Räumen der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), in den Einrichtungen der Grundsicherung und im BiZ-MOBIL der Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Die 
Bereitstellung der S-IT-AP im Rahmen von Die Bereitstellung der S-IT-AP im Rahmen von Messen unterliegt anderen Regeln. 
  
2. Angebot der BA   
(1) Die technische Ausstattung der S-IT-AP und Bewerbungs-PC (Möbel, Hard- und Software) ist Eigentum der BA bzw. der 
gemeinsamen Einrichtung. Die Entwendung oder Beschädigung ist untersagt und wird bei Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt. Die 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt davon unberührt. Ein Anspruch auf funktionsfähige S-IT-AP und Bewerbungs-PC 
sowie Serviceleistungen bei Hard- / Softwareproblemen besteht nicht.  
(2) Zur Abwehr akuter Gefahren für das Kommunikationssystem der BA kann die gesamte Nutzung, der Zugang zum Internet, die 
Nutzung bestimmter Angebote im Internet und/oder die Nutzung der Mail-Funktionen ganz oder teilweise untersagt oder technisch 
unterbunden werden. 
(3) Für Hilfestellung bei der Nutzung der Geräte und der Internet-Angebote steht i.d.R. Betreuungspersonal der BA bzw. der Jobcenter zur 
Verfügung. Das Betreuungspersonal ist berechtigt,  die Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu überprüfen.  
(4) Das Betreuungspersonal kann zur Gewährung eines reibungslosen Ablaufs die Nutzungsdauer pro Nutzerin/Nutzer begrenzen.   
 
3. Rechte und Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer 
(1) Die Nutzerin bzw. der Nutzer verpflichtet sich, das Internet ausschließlich zur Information zu den Themen Bildung, Beruf und 
Arbeitsmarkt (einschließlich rechtlicher Fragen zur Sozialleistungsgewährung), der Stellensuche und online-Bewerbung zu 
nutzen.  
(2) Das Verfassen von Online-Bewerbungen, das Ausfüllen von Online-Vordrucken bzw. die sonstige Eingabe von persönlichen 
Daten im Internet-Angebot ist freiwillig. Ein Anspruch auf Uneinsehbarkeit der Bildschirme  besteht nicht.  
(3) Die Nutzung des BA-eigenen Internet-Angebots ist anonym; außerhalb dieses Angebots ist eine personenbezogene 
Nutzerregistrierung erforderlich. 
(4) Der Aufruf und die Nutzung von Dokumenten und Programmen, die in Text oder Bild gegen datenschutzrechtliche, 
urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen, die beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, 
rassistischen, sexistischen oder pornografischen Inhalt haben ist untersagt.  
(5) Die Nutzung der S-IT-AP und des Bewerbungs-PC zu kommerziellen Zwecken mit unmittelbarer Gewinnerzielungsabsicht 
oder Werbezwecken sowie zu rein privaten Zwecken ist untersagt.  
(6) Die Nutzung von kostenpflichtigen Angeboten an den S-IT-AP und den Bewerbungs-PC ist untersagt und erfolgt bei 
schuldhafter Zuwiderhandlung in voller Höhe zu Lasten der Nutzerin bzw. des Nutzers.  
(7) Im Verdachtsfall ist das Betreuungspersonal berechtigt, die Offenlegung der am S-IT-AP bzw. Bewerbungs-PC eingegebenen 
Daten zu verlangen. Die Nutzerin bzw. der Nutzer ist verpflichtet, auf Aufforderung dem Betreuungspersonal Folge zu leisten 
 
4. Erhebung und Aufbewahrung personenbezogener Daten  
(1) Die Nutzung der S-IT-AP und der Bewerbungs-PC setzt das Einverständnis zu diesen Nutzungsbedingungen und zur Aufbewahrung 
personenbezogener Daten voraus, sofern anmeldepflichtige Internet-Angebote genutzt werden sollen. Eine schriftliche 
Einwilligungserklärung mit Datum und persönlicher Unterschrift ist erforderlich und ist ausschließlich für diesen einen Tag gültig.  
(2) Zur Identifikation ist ein eindeutiges, gültiges Ausweispapier vorzulegen. Name, sowie Art und Nummer des vorgelegten Ausweises 
werden papiermäßig erfasst und zusammen mit dem individuellen Benutzernamen für 6 Monate aufbewahrt.  
(3) Davon getrennt werden die Zugriffsdaten auf das Internet nur unter der BiZ-Kennung (Benutzername und Passwort)  für 6 Monate 
gespeichert. Ein Bezug zur Person ist damit ausgeschlossen.  
(4) Bei nachhaltigen Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, zur Prüfung eines Nutzungsverbotes des Bewerbungs-PCs oder bei 
Ersuchen der Staatsanwaltschaft wird die BA bzw. die gemeinsame Einrichtung die Zugriffdaten auf das Internet und die 
personenbezogenen Daten zusammenführen. Sofern der Ermittlungszweck nicht gefährdet ist, werden Sie davon in Kenntnis gesetzt.  
(5) Nach Ablauf von 6 Monaten werden die Zugriffsdaten auf das Internet automatisch gelöscht und das Papier mit den 
personenbezogenen Daten vernichtet. Eine Verwendung dieser Daten zu anderen als den vorgenannten Zwecken ist nicht zugelassen 
und damit ausgeschlossen.  
 
5. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
 
Dokument für Nutzer (persönliche Kennung) 





		Nutzung des Internetarbeitsplatzes der Bundesagentur für Arbeit 

		Nutzungsbedingungen für Informationsarbeitsplätze mit Internetzugang (S-IT-AP) und Bewerbungs-PC der Bundesagentur für Arbeit (BA)  

		1. Geltungsbereich  

		2. Angebot der BA   

		3. Rechte und Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer 

		4. Erhebung und Aufbewahrung personenbezogener Daten  

		5. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen  










Anlage 2 zur HEGA Nutzerregistrierung vom 20.06.2014/GA 12/2014 
 
 


Nutzung des Internetarbeitsplatzes der Bundesagentur für Arbeit 
 
 


Benutzerkennung 
 
 


   ____________________________ (durch Personal auszufüllen) 
     Hinweis: Die Kennung ist für einen Tag gültig. 
 


Nachname  


Vorname  


Ausweisart (mit Lichtbild) 


Personalausweis  


Führerschein  


Reisepass  


Sonstige  


Ausweisnummer  


 
 
 
Einwilligungserklärung 
Die mir ausgehändigten Nutzungsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und stimme ihnen 
zu. Mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten in Papierform und davon getrennt 
meiner Zugriffsdaten auf das Internet bin ich einverstanden. 
Die Daten werden nach 6 Monaten vernichtet, bzw. automatisch gelöscht. 
 
 
 
   


                                                         
Ort, Datum    Unterschrift des Nutzers       
 
 
 
 
 
 
Durch das Personal auszufüllen: 
Die Angaben wurden von mir anhand der angegebenen Ausweisart geprüft und sind korrekt. Die 
Identifizierung der Nutzerin bzw. des Nutzers ist erfolgt. Die Benutzerkennung gilt ausschließlich für 
den heutigen Tag. 
 
 
 
 


_______________________ 
Unterschrift des Personals 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 







Anlage 2 zur HEGA Nutzerregistrierung vom 20.06.2014/GA 12/2014 
 
Dokument für Personal (Archivierung) 
 
 
Nutzungsbedingungen für Informationsarbeitsplätze mit Internetzugang (S-IT-AP) und Bewerbungs-PC der Bundesagentur für 
Arbeit (BA)  


 
1. Geltungsbereich  
(1) Die BA stellt Bürgerinnen und Bürgern IT-Arbeitsplätze mit Internetzugang zur Selbstinformation (S-IT-AP) über den Ausbildungs-und 
Arbeitsmarkt und Bewerbungs-PC zur Verfügung, 
(2) Die Nutzungsbedingungen gelten für alle S-IT-AP und Bewerbungs-PC, die von der BA in den Räumen der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), in den Einrichtungen der Grundsicherung und im BiZ-MOBIL der Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Die 
Bereitstellung der S-IT-AP im Rahmen von Messen unterliegt anderen Regeln. 


 
2. Angebot der BA   
(1) Die technische Ausstattung der S-IT-AP und Bewerbungs-PC (Möbel, Hard-und Software) ist Eigentum der BA bzw. der gemeinsamen 
Einrichtung. Die Entwendung oder Beschädigung ist untersagt und wird bei Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt. Die Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen bleibt davon unberührt. Ein Anspruch auf funktionsfähige S-IT-AP und Bewerbungs-PC sowie 
Serviceleistungen bei Hard- / Softwareproblemen besteht nicht.  
(2) Zur Abwehr akuter Gefahren für das Kommunikationssystem der BA kann die gesamte Nutzung, der Zugang zum Internet, die 
Nutzung bestimmter Angebote im Internet und/oder die Nutzung der Mail-Funktionen ganz oder teilweise untersagt oder technisch 
unterbunden werden. 
(3) Für Hilfestellung bei der Nutzung der Geräte und der Internet-Angebote steht i.d.R. Betreuungspersonal der BA bzw. der Jobcenter zur 
Verfügung. Das Betreuungspersonal ist berechtigt,  die Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu überprüfen.  
(4) Das Betreuungspersonal kann zur Gewährung eines reibungslosen Ablaufs die Nutzungsdauer pro Nutzerin/Nutzer begrenzen.   
 
3. Rechte und Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer 
(1) Die Nutzerin bzw. der Nutzer verpflichtet sich, das Internet ausschließlich zur Information zu den Themen Bildung, Beruf und 
Arbeitsmarkt (einschließlich rechtlicher Fragen zur Sozialleistungsgewährung), der Stellensuche und online-Bewerbung zu 
nutzen.  
(2) Das Verfassen von Online-Bewerbungen, das Ausfüllen von Online-Vordrucken bzw. die sonstige Eingabe von persönlichen 
Daten im Internet-Angebot ist freiwillig. Ein Anspruch auf Uneinsehbarkeit der Bildschirme  besteht nicht.  
(3) Die Nutzung des BA-eigenen Internet-Angebots ist anonym; außerhalb dieses Angebots ist eine personenbezogene 
Nutzerregistrierung erforderlich. 
(4) Der Aufruf und die Nutzung von Dokumenten und Programmen, die in Text oder Bild gegen datenschutzrechtliche, 
urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen, die beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, 
rassistischen, sexistischen oder pornografischen Inhalt haben ist untersagt.  
(5) Die Nutzung der S-IT-AP und des Bewerbungs-PC zu kommerziellen Zwecken mit unmittelbarer Gewinnerzielungsabsicht 
oder Werbezwecken sowie zu rein privaten Zwecken ist untersagt.  
(6) Die Nutzung von kostenpflichtigen Angeboten an den S-IT-AP und den Bewerbungs-PC ist untersagt und erfolgt bei 
schuldhafter Zuwiderhandlung in voller Höhe zu Lasten der Nutzerin bzw. des Nutzers.  
(7) Im Verdachtsfall ist das Betreuungspersonal berechtigt, die Offenlegung der am S-IT-AP bzw. Bewerbungs-PC eingegebenen 
Daten zu verlangen. Die Nutzerin bzw. der Nutzer ist verpflichtet, auf Aufforderung dem Betreuungspersonal Folge zu leisten 
 
4. Erhebung und Aufbewahrung personenbezogener Daten  
(1) Die Nutzung der S-IT-AP und der Bewerbungs-PC setzt das Einverständnis zu diesen Nutzungsbedingungen und zur Aufbewahrung 
personenbezogener Daten voraus, sofern anmeldepflichtige Internet-Angebote genutzt werden sollen. Eine schriftliche 
Einwilligungserklärung mit Datum und persönlicher Unterschrift ist erforderlich und ist ausschließlich für diesen einen Tag gültig.  
(2) Zur Identifikation ist ein eindeutiges, gültiges Ausweispapier vorzulegen. Name, sowie Art und Nummer des vorgelegten Ausweises 
werden papiermäßig erfasst und zusammen mit dem individuellen Benutzernamen für 6 Monate aufbewahrt.  
(3) Davon getrennt werden die Zugriffsdaten auf das Internet nur unter der BiZ-Kennung (Benutzername und Passwort) für 6 Monate 
gespeichert. Ein Bezug zur Person ist damit ausgeschlossen.  
(4) Bei nachhaltigen Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, zur Prüfung eines Nutzungsverbotes des Bewerbungs-PCs oder bei 
Ersuchen der Staatsanwaltschaft wird die BA bzw. die gemeinsame Einrichtung die Zugriffdaten auf das Internet und die 
personenbezogenen Daten zusammenführen. Sofern der Ermittlungszweck nicht gefährdet ist, werden Sie davon in Kenntnis gesetzt.  
(5) Nach Ablauf von 6 Monaten werden die Zugriffsdaten auf das Internet automatisch gelöscht und das Papier mit den 
personenbezogenen Daten vernichtet. Eine Verwendung dieser Daten zu anderen als den vorgenannten Zwecken ist nicht zugelassen 
und damit ausgeschlossen.  
 
5. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
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